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Asmtsbäatt
für den Landkreis Loufen

Nr.  16 Laufen, 19. Juni 1972

l n h a l t s ü b e r s i c h t :

Kr.r l tr-Lr r-rncl l<irchl ichc Angelegenheiten

Vollzug des Naturschutzgestzes; Verordnung
des Landkreises Laufen zurn. Schuüze des
Leitgeringer Sees und der ihn umgebenden
Landschafl

Vollzug des Naturschutzgesetzes; Verordnung des
Landkreises tr arafen zurn Schutze des Waginger-
und Tachinger Sees und der urnliegenden
Landschaft

Gesunclheitswesen, Veterinärwesen

R.öntgenreihenunfersuchung 1972 irn Landkreis
Laufen

,dpothekenwesen ; Dienstbereitschaf t der
Johannis-Apothehe in Mitterfelden

Bau-, V/ohnungs- und Siedlungswesen;
Wasserbau und Wasserrecht

Vollzug der Wassergesetze; Aufhebung eines
Wasserschutzgebietes im Bereich der Gemeinde
Palling (Landkreis Laufen)

Finanz- und Ster-rerverwaltung

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur
Iüasserversorgung der Leobendorfer Gruppe
für das Rechnungsjahr 1972

o "

93

89

9392

3 Kultur und kirchliche Angelegenheiten

Vollzug des Naturschufzgesetzes; Verordnung des
l,antlkreises Laufen zurn Schutze des Leitgeringer

Sees und der ihn urngebenden Landsctraft

Bekanntm. vorn 8. 6. 1972 Nr. IIl7 - 324

Aufgrund der $$ 5 und 19 Abs. 1 und 2 Satz 1 des
Naturschutzgesetzes (NatSchG) vom 26. Juni 1935
(BayBS ErgB S. 1), geändert clurch Gesetz vom 31. 7.
70 (GVBI. S. 345) und des $ 13 Abs. I  bis 3 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Naturschutzgesetzes
(NatSchG) vom, 31. Oktober 1935 (BayBS ErgB S. 4) in
Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 Nr. 2 des Landesstraf-
und Verordnungsgesetzes (LStVG) in der Fassung der
Bekanntmaehung vom 19. November 1970, (GVBI. S.
601) er1äßt der Landkreis Laufen folgende mit Schrei-
ben der Regierung von Oberbayern vom 7. Juni 1972
Nr. II A 4 - 8459 Lau 2 genehmigte Verordnung:

s1
Das Schutzgebiet

(1) Die in Absatz 2 und 3 beschriebenen und abge-
grenzten Landschaftsteile iin Bereiclr der Gemeinde
Asten und der Stadt Tittmoning werden dem Schutze
des Naturschutzgesetzes aIs Landschaftssclrutzgebiet
unterstel l t .  ZieI dieser Verordnung ist die Erhaltung
des typischen Landschaftsbildes sowie der Tier- r-rnd
Pflanzenwelt.

(2) Die geschützten Landschaftsteile umfassen das
Gebiet rings um den Leitgeringer See sowie die inner-
halb dieses Gebietes gelegene Wasserfläche.

(3) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes ver-
laufen wie folgt: An der B 20 entlang der Flurstücke
Nr. 672, 672/3 und 670 der Gemarkung Asten verläuft
die Grenze bis zur Gemeindegrenze Asten-Tittmoning.
In westlicher und südwestlicher Richtung bildet die
Gemeindegrenze Asten-Tittmoning bis zur südösti ichen
Spitze des Flurstückes Nr. 668/2 der Gemarkung Asten
die Grenze. In südwestlicher Richtung vorbei an den
Flurstücken Nr. 1765 und 1767 12 der Gem,arkung KircLr-
heim un.^d entlang der Südseite des Flu,rstückes Nr.
176712 der Gemarkung Kircrr\heim und der Südost-
grenze des Flurstückes Nr. 776411 der Gemarkung

Kirchheim verläuft die Grenze naclr Süden, östlich der
Flu,rstücke Nr. 1760, 1758, 7757/2 und 1?5:7 der Gemar-
kung Kirchheim bis zur Gemeindeverbindungsstraße
Traßmiething-Leitgering und entlang dieser Straße
und der Südgrenze der Flurstücke Nr. 1757, ll4l, 1744,
1737, 1738,1617/3 und der nördl ich der Straße l iegen-
d,en Teilfläche des Flurstückes Nr. 761712 der Gemar-
kung, I{irchheim, sodann entlang der Südgrenze des
Flurstüches Nr. 816 und der Westgrenze der Flurstücke
Nr. 845, 846, 647 und 648 der Gemarkung Asten. Die
Ortsdu'rchfahrt von Leitgering und die Straße nach
Moos entlang der westlichen GrundstücJrsgrenzen der
Flurstüclce Nr. 645, 645/2, 632, 629 und der nördlictren
GrundstücJ<sgrenzen der Flurstücke Nr. 62E, 702, 697,
660, 6?7 und 674 der Gemarkung Asjen grenzen den
nördlichen TeiI des Sclrutzgebietes ab.

Ab Moos bilden die westlichen Grund'stüd:sgrenzen
der Flurstücke Nr. 621/1 und 6?3/1 der Gem'arkung
Asten, die südlichen und östlictren, Grundstücl<sgrenzen
des Flurstückes Nr. 673/1 und die nördlidren Grund-
stüd<sgrenzen der Flurstücke Nr. 673 und 672 der
Gem'arkung Asten die Grenze.

(4) Die gesclrützten Landschaftsteile sind mit grüner
Farbe in der Landschaftsschutzkarte im Maßstab
1:5000 eingetragen, die beim Landratsamt zur jeder-
zeitigen Einsichtnahme während der Dienststunden
aufliegt. Soweit die kartenmäßige Darstellung des
Landschaftssclrutzgebietes von der wörtlictren Grenz-
beschreibung abweichen sollte, bleibt d,ie in Abs. 3
enthaltene wörtliche Grenzbeschreibung maßgebend.

(5) Mit dem Inkrafttreten eines Bebau,ungsplanes
treten in seinem Geltungsbereich dieRegelungen dieser
Verordnung insoweit außer Kraft, als sie der DurcLr-
führung des Bebauungsplanes entgegenstehen (S 5
Abs. 6 Satz 2 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960,
BGBI .  I  S .  341) .

s2

Verbote

In dem in g 1 bezeicLineten Sctrutzgebiet ist es ver-
boten, Veränderungen vorzunehmen, die geeignet sind,
die Natur zu schädigen, den Naturgenuß zu beeinträdt-
tigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten.
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A 2

Erlaubnispflioht

(1) Der Erlaubnispflicht (Festste}lung der Unbedenk-
Iichkeit) des Landratsarntes bedarf, wer folgende Maß-
nahmen durchführen wil l :

1. Err ichtung, Anderung und Erweiterung von baur-
l ichen Anlagen al ler Art (Art.  2 Abs. 2 der Bayer.
Bauordnung - BayBO) in der Fassung vom 21. B.
1969 (GVBI. S. 263), auch wenn sie keiner baurecht-
l ichen Genehmigung bedürfen; hierzu zählen ins-
besondere
a) Gebäude (Art.  2 Abs. 3 BayBO), z. B. Wohn-

häuser, Wochenendhäuser, Boots- und Bade-
hütten, Buden, Verkaufsstände, Gerätehütten,
Stadel, Schuppen, Stäi le, Bienenhäuser;

b) Einfriedungen (Zäune) - ausgenommen einfache
ortsübliche Weidezäune und für den Forstbetrieb
notwendige Kulturzäune, wenn die Zäune ohne
Betonsäulen erstel l t  werden;

c) Veränderungen der Erdoberfläche d,urch Abgra-
bungen oder Aufschüttungen, insbesondere die
Erschl ießung von Steinbrüchen, I( ies-, Sand-,
Lehm- oder Tongruben oder sonstige Erdauf-
schlüsse sowie Abschütthalden:

I . i i a  I ' . r r i . h t 1 1 h q  A n d a r r r n o  n d o r  I - r n a r r a r, - . . . ' * - ^ung von
Boots- und Badestegen sowie Uferschutzbauten;

3. das Zelten und Aufstellen von Wohnwagen außer-
halb der hierfür mit Zustimmuns des Landrats-
amtes ausgewiesenen Plätze;

4. die Errichtung und Anderung von
R n h r l o i f  r r n  o a n  '

5. die Anlegung und Veränderung von
chen oder Wasserläufen oder des

Draht- oder

Tümpeln, Tei-
Grundwasser-

standes;
6. die Beseitigung oder Besclrädigung der im Schutz-

gebiet vorhandenen ScLrilfgürtel, Hecken, Gebüsche,
Baumgruppen, charakteristischen Einzelbäumen,
Alleen und GehöIze außerhalb des geschlossenen

Waldes sowie von Findlingen und Felsblöcken; Hek-
ken und GehöIze dürfen jedoch im Rahmen des S 6
Abs. 1 dieser Verordnung mit der Maßgabe genutzt
werden, daß der Bestand erhalten bleibt und das
Landschaftsbild nicht beeinträchtigt lvird, vor a1lem
keine störenden Lücken entstehen;

7. der zur Verkahlung führende Abtrieb von .Sctrutz-
waldbestockungen sowie Kahlhiebe in der Größe
von mehr als 0,25 ha im Zusammenhang; Kahl-
hieben stehen Lichthauungen gleich, die mehr als
die Hälfte der Bestockung entfernen;

B. die VerfäIschung der vorhandenen Pflanzen- und
Tierwelt durch standortfremde Arten;

9. das Befahren des Leitgeringer Sees mit durch
eigene Triebklaft bewegten Fahrzeugen; hierzu zäh-
len nicht Segelboote, deren Außenbord- oder Hil fs-
motor nur ausnahmsweise zum Erreichen des Ufers
bei Flaute in Betr ieb genommen wird;

10. das Befahren der Wasserf läche mit Wohn- und
Hausbooten und deren Verankerr.- lng;

11. das Ausüben des Wasserskisportes;
12. das Ablagern von Abfällen, Müll. Unrat und Schutt

an anderen als den hierfür im Einvernehmen mit
dem Landratsamt zugelassenen Plätzen;

13. das Anbringen von Bild- oder Schrif t tafeln, ins-
besondere auch von Werbevorrichtungen und pla-
katen, soweit sie nicht auf den Schutz der Land-
schaft hinweisen, sich auf den Straßenverkehr und
den Verkehr auf dem Wasser beziehen, als Ortshin-
weise oder Warntafeln dienen oder Wohn- oder
Gewerbebezeichnungen an den Wohn- und Betriebs-
stätten selbst darstel len;

14. das Fahren und Parken mit Kraftfahrzeugen al ler
Art oder mlt Wohnwagen außerhalb der dem
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und
P1ätze;

15. die Anderung der Kuiturart.

(2) Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn das
Vorhaben geeignet ist, eine der in $ 2 genannten Wir-
kungen hervorzurufen. DieErlaubnis darf nicht versagt
werden, wenn durch Bedingungen und Auflagen

sichergestellt werden kann, daß Wirkungen nach $ 2
nicht eintreten.

(3) Vor Erteilung der Erlaubnis nadr Abs. 1 Nr. 1,
10 und 11 ist die Regierung von Oberbayern -höhere
Naturschutzbehörde - zu hören.

(4) Verstößt eine Maßnahme gegen die Verbote des
$ 2, so wird über sie nur im Rahmen des S 5 ent-
schieden.

s4
Anzeigepflicht

Wer andere als in $ 3 aufgezählte Maßnahmen, die
mit Eingriffen in das geschützte Gebiet verbunden
sind, durchführen will, hat dies dem Landratsamt als
untere Natursclrutzbehörde zwei Wochen vorher anzu-
zeigen.

s5
.{usnahmen, Bedingungen und Auflagen

(1) Das Landratsamt als untere Natursdrutzbehörde
kann in ganz besonderen Fällen Ausnahmen von den
Verbotsbestimmungen dieser Verordnung zulassen
(Genehmigung). Vor Erteilung der Genehmigung ist
die Regierung von Oberbayern - höhere Naturschutz-
behörde - zu hören.

(2) Die Genehmigung i(ann an Auflagen und Bedin-
gungen gebunden werden.

s6

Sonderregelungen

(1) Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fisdrerei;
Diese Landschaftsschutzverordnung läßt die ordnungs-
gem'äße land- und forstwirtsctraftliche Bodennutzung
einschließlich der Ausübung der bestehenden Holz-
und Weideredrte sowie die redrtmäßige Ausübung der
Jagd und Fischerei unberührt. Die in $ 3 Abs. 1 Nr. 15
enthaltene Regelung bleibt jedoch bestehen.

(2) Wasserwirtschaft und Unterhaltung der Wasser-
läu fe :

Unberührt bleiben die notwendigen Maßnahmen
zur Iaufenden Unterhaltung der Gewässer und der
vorhandenen Entwässerungs- und Vorflutgräben, so-
weit sie unter der Aufsicht der Staatsbauverwaltung
durchgeführt werden.

(3) Fernmelde- und energiewirtschaftliche Anlagen:
Unberührt bleiben die Maßnahrnen zur Instandsetzung
und Unterhaltung der von der Deutschen Bundespost
betriebenen bestehenden Fernmeldeanlagen und der von
der Energieversorgung Ostbayern AG betriebenen
Netzanlaggn.

(4) Unberührt bieiben schließlidr sonstige zur Zeit
des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehende ver-
mögenswerte Rechte.

$ 7

Ahnd.ungsvorschrif ten

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung können
nach $ 21 Abs. 2 des Naturschutzgesetzes mit GeId-
buße geahndet wet:den. Daneben können nach g 22
des NaturscLrutzgesetzes die durch die Tat gewonnenen
oder erlangten oder die zu ihrer Begehung bestimmten
Gegenstände einscliließIich der bei der Tat verwende-
ten Verpackungs- und Beförderungsmittel eingezogen
werden. $ 40 a des Strafgesetzbuches und g 19 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.

S B

Außer Kraft tretende Vorschriften

Die Kreisverordnung zum Sdrutze des Abtsdorfer-,
Waginger-, Taclringer-, Leitgeringer- und Weidsees
und der sie umgebenden Landschaft vom 13. 2. 1961
(veröffentliclrt im Amtsblatt für den Landkreis Laufen
vom 9. 6. 1961 Nr. 14) tritt insoweit außer Kraft, als
sie sich auf den Schutz des Leitgeringer Sees bezieht.



se
lnkrafttreten

Diese Kreisverordnung tritt an dem auf ihre Be-
kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Laufen
folgenden Tag in Kraft.

Laufen ,  8 .  Jun i  1972

Landratsamt

K r  e  u  zp  o  in t  n  e  r ,  Landra t
(EAPI. 324)



Hr. 12 Amtsb la i t T U r d e n

$z
' ' ' . '

Anderung yon Landschaftsschutzvörrdnungen däs ehemaligen
.  LanJkre ises  Laufen '

'1,  
$ 7 der Verordnung zum Schutze des Lejtqer inqer Sees und
oer lnn u[ |1geDenden Landscnatt  voln ö.0. ' ty lz [ / i rntsblatt
für Cen Landkreis Laufen S. 89) erhä1t fc lgenCe Fassung:

n $ 7

{1)  Nach i . r t ,52  Abs ,1  Nrn ,  4  und 6  BagätSchG kann mi t
.Geldbuße bjs zu 50.000,--  D|\4 belegt werden, l rer vor-
sä tz l i ch  oder  fahr läss ig

a) entgegen $ 2 Veränderungen vornimnt
ni .ntqrgon $ : otln, i.rrrnnir.Jrt iluoä.o,tru*t*

Traunstejn Veränclerungen cder scnst ige er laub-
nispf l  icht ige HandlunEun varninrrnt,

c) ' .1 ' ie in $ 4 vr:rgeschriebene Anzeige nicht ocJer
n ich t  nechtze i t jg  e in re ich t ,  , ,

d) entgegen $ i  lns. 1 Satz 1 chne ALignahmegenöhmi-
gung des Landratsamtes Traunstejn Veränrlerungen
vcrnimmt oder scnst ige Handlungen Jurchfr ihrt ,

e) Auf laqen nach $ 5 Abb. 2, unter Cenen eine Aus-
nahmegenehmjgung entei l t  r ,1urde, nicht erfül l t ,


